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h) Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am 07.11.2025 gemäß § 10
Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

i) Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen
Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über
dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit
rechtswirksam. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Siegel

Siegel

g) Ausgefertigt

Nerb H., 1. Bürgermeister

Manching, ....................
Nerb H., 1. Bürgermeister

Verfahrensvermerke

Manching, ....................

SiegelNerb H., 1. Bürgermeister
Manching, ....................

a) Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 27.01.2022 den Bebauungsplan
(ursprünglicher Plan) gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 27.01.2022 als
Satzung beschlossen.

b) Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 10.04.2025 die Aufstellung der
1. Änderung des Bebauungsplans (Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit
Grünordnungsplan Nr. 64 "Niederstimm West") gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 beschlossen.
Der Änderungsbeschluss wurde am 07.05.2025 ortsüblich bekannt gemacht.

c) Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 10.04.2025 wurden die
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der
Zeit vom 07.05.2025 bis 18.06.2025 beteiligt.

d) Der Entwurf des Bebauungsplans (Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit
Grünordnungsplan Nr. 64 "Niederstimm West") in der Fassung vom 10.04.2025 wurde
mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 07.05.2025 bis
18.06.2025 öffentlich ausgelegt.

e) Der Entwurf des Bebauungsplans (Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit
Grünordnungsplan Nr. 64 "Niederstimm West") in der Fassung vom 25.09.2025 wurde
mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 01.10.2025 bis
15.10.2025 erneut öffentlich ausgelegt.

f) Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 25.09.2025 wurden die
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der
Zeit vom 01.10.2025 bis 15.10.2025 beteiligt.

g) Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 30.10.2025 den Bebauungsplan
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 30.10.2025 als Satzung beschlossen.
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1. Änderung

12
,11

A Planzeichnung

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan
Nr. 64 "Niederstimm West"
1. Änderung

1. Grenzen

Teilgeltungsbereich 1 (WA)
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplanes

Art der baulichen Nutzung2.

8.

D Hinweise durch Planzeichen

bestehende Grundstücksgrenzen,
Maße in Metern

maximal 2 Vollgeschoße

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen4.

Baugrenze

II

PD, FD

Fläche zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft:
Ausgleichsfläche

Die Grundflächenzahl wird mit 0,4 festgesetzt
(bezogen auf die gesamte Wohnanlage,
Überschreitung gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO möglich)

6. Verkehrsflächen

GRZ

geplante Gebäudestruktur,
Nebengebäude mit Zuwegung,
Gehweg

3. Maß der baulichen Nutzung

private Grünfläche
zur Ortsrandeingrünung

Sollten im Bereich des Bebauungsplanes Altlastenverdachtsflächen bzw. ein konkreter
Altlastenverdacht oder sonstige Untergrundverunreinigungen bekannt sein bzw.
werden, sind diese zu erkunden, abzugrenzen und gegebenenfalls sanieren zu lassen.
Das Landratsamt Pfaffenhofen und das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt ist zu
informieren.

Vom Vorhabenträger ist vor Baubeginn eine denkmalpflegerische Erlaubnis gem. Art. 7
BayDSchG einzuholen. Beim Auffinden von Bodendenkmälern ist gem. Art. 8
BayDSchG die zuständige untere Denkmalschutzbehörde zu informieren.

Es gelten die Abstandsflächen gem. Art. 6 BayBO in der aktuellen Fassung.

Hinweis zum Immissionsschutz gem. Gutachten:
Aufgrund der Nähe zu den benachbarten Tierhaltungen auf den Grundstücken Fl.Nr. 48
und Fl.Nr. 289/429 der Gemarkung Niederstimm kann es zeitweise zu Geruchs- und
Staubeinwirkungen kommen. Angesichts der ländlichen Umgebung sind diese
hinzunehmen.

Bei der Baudurchführung sind Krangenehmigungen beim Bundesamt für Infrastruktur,
Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr einzuholen.

Ausgleichsflächen und Grünordnung

Allgemeines Wohngebiet
gem. § 4 BauNVO
Die Ausnahmen gem. § 4 Abs. 3 BauNVO werden nicht zugelassen.

Gem. § 12 Abs. 3a BauGB sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im
Durchführungsvertrag verpflichtet.

7. Dächer

Als Dachform sind zulässig:
Pultdächer mit bis zu 18 Grad Dachneigung
Flachdächer mit 0 - 3 Grad Dachneigung

maximale Firsthöhe/ Attikahöhe über OK fertiges Gelände = 6,50 mH Attika/ First  II

Verkehrsfläche mit Zweckbestimmung, hier:
private Wohnstraße mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten
zugunsten der Eigentümer

Präambel

Der Markt Manching im Landkreis Pfaffenhofen erlässt aufgrund

- der §§ 2 Abs. 1, 9, 10 und 12 und 13a Baugesetzbuch (BauGB),
- des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO),
- des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO),
- der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO),
- der Planzeichenverordnung (PlanzV),

in der zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung,

den Bebauungsplan Nr. 64 "Niederstimm West"
als Satzung.

Bestandteile der Satzung:
- Der Bebauungsplan Nr. 64 "Niederstimm West" in der Fassung vom 30.10.2025
- Der Vorhaben- und Erschließungsplan in der Fassung vom 30.10.2025

Folgende Gutachten wurden erstellt:
- Aufstauberechnung für das Grundwasser mit Angabe des MHGW für das Bauvorhaben in Niederstimm auf der Fl.Nr. 47,
  Fassung vom 23.11.2017
- 2D-Berechnung Niederstimm West, Hydraulische Nachweise, Berechnung der Wasserspiegellagen, Fassung vom 05.04.2019
- Immissionsschutztechnisches Gutachten, Schallimmissionsschutz, Prognose und Beurteilung vonVerkehrslärmimmissionen
  sowie anlagenbedingter Geräuscheinwirkungen durch eine benachbarte Kartoffellagerhalle, Fassung  vom 07.04.2020
- Immissionsschutztechnisches Gutachten, Luftreinhaltung, Prognose und Beurteilung anlagenbezogener Geruchsimmissionen,
  Fassung vom 18.11.2019
- Ergänzendes Immissionschutztechnisches Gutachten zum Lärmschutz, Fassung vom 03.09.2025 mit Zusatz vom 19.09.2025

Die Begründung und der Umweltbericht in der Fassung vom 27.01.2022 gelten weiterhin und dienen als Grundlage.

Mit beigefügt sind:

- Die Änderungs-Begründung in der Fassung vom 30.10.2025.

B Festsetzungen durch Planzeichen

C Festsetzungen durch Text

E Hinweise durch Text

maximal 3 VollgeschoßeIII

Teilgeltungsbereich 2 (Ausgleichsfläche)
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
der Ausgleichsfläche

siehe Planzeichnung links

5. Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen
zum Maß der baulichen Nutzung in den
einzelnen Baufeldern

maximale Firsthöhe/ Attikahöhe über OK fertiges Gelände = 9,50 mH First III

Baumpflanzung, Baum 1. Ordnung,
Standortvorschlag

1.  Nutzung:
1.1  Das Bauland ist als Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) festgesetzt.
1.2  Die Zahl der Wohnungen wird über den Vorhaben- und Erschliessungsplan

definiert.

2.  Gestaltung der Wohngebäude:
2.1  Es sind nur rechteckige Baukörper mit wasserundurchlässigem Keller/

Tiefgarage zulässig.
2.2 Maximale Wandhöhen und zulässige Dachformen werden über die

Festsetzungen durch Planzeichen geregelt.
2.3  Die Gestaltung der Gebäude wird über den Vorhaben- und Erschliessungsplan

definiert.
2.4 Die Gebäude und Einfriedungen werden in einer zurückhaltenden

Farbgestaltung ausgeführt.

3. Garagen und Nebengebäude:
3.1  Die Garagen sind in Materialausbildung und Farbgebung den Wohngebäuden

anzupassen und mit einem Flachdach (Gründach) auszubilden.
3.2  Die Gestaltung und Situierung der Garagen wird über den Vorhaben- und

Erschliessungsplan definiert.
3.3 Weitere Nebengebäude sind nur innerhalb der überbaubaren

Grundstücksflächen (Baugrenzen) zulässig.
3.4 Die im Vorhaben- und Erschließungsplan dargestellten Garagen werden im

Sinne des Art. 6 Abs. 7 BayBO betrachtet (zulässig in den Abstandsflächen
sowie ohne eigene Abstandsflächen).

4.  Einfriedungen:
 Die maximale Höhe aller Einfriedungen beträgt 1,0 m ab OK Gelände. Zwischen

Boden und Zaun ist ein Freiraum von mindestens 0,1 m einzuhalten. Die
Errichtung von Sockeln zur Grundstückseinfassung ist unzulässig.

5. Stellplätze / Tiefgaragen:   
5.1  Stellplätze sind wasserdurchlässig auszuführen (z. B. wassergebundene

Decken, Pflaster mit Rasenfuge). Zusammenhängende Stellplätze sind nach
mindestens jedem 5. Stellplatz durch Baumpflanzungen (Hochstamm) zwischen
den Stellplätzen zu gliedern.

5.2  Tiefgaragen sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.
Tiefgaragen sind mit mindestens 0,6 m Boden zu überdecken.

6.   Aufschüttungen und Abgrabungen, Höhensituierung:
6.1 Aufschüttungen und Abgrabungen sind zulässig. Höhensprünge sind

landschaftlich durch Böschungen zu modellieren oder mit begrünten
Stützmauern auszubilden. Stützmauern sind bis zu einer Höhe von 1,0 m
zulässig und ab einer Höhe von 0,5 m durch einen Versatz mit einer Tiefe von
mindestens 0,25 m zu gliedern.

6.2  Die Höhensituierung der Wohnhäuser, Garagen und Nebengebäude wird über
den Vorhaben- und Erschliessungsplan (Geländeschnitt) definiert.

6.3 Das Vorhaben bedingt partielle Auffüllungen im Baugebiet. Diese werden über
den Vorhaben- und Erschliessungsplan definiert.

7.  Grünordnung
7.1 Für alle Neupflanzungen werden nachfolgende Pflanzgrößen festgesetzt. Es

sind standortgerechte heimische Laubgehölze zu verwenden mit folgenden
Mindestqualitäten:

 Grosskronige Laubbäume (Baum 1. Ordnung):
 Mindestpflanzqualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 20-25cm
 Mindestdurchmesser der Baumscheibe: 2,0 m
 

 Kleinkronige Laubbäume (Baum 2./3. Ordnung):
 Mindestpflanzqualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 16 - 18cm
 Mindestdurchmesser der Baumscheibe: 2,0 m  
 Sträucher:
 Mindestpflanzqualität: verpflanzter Strauch, 3 - 8 Triebe, 100 - 150cm
7.2  Von der festgesetzten Lage der Gehölze kann um bis zu 3 m abgewichen

werden, wenn technische, verkehrstechnische oder gestalterische Gründe dies
erfordern.

7.3 Bei Obstbäumen sind regionaltypische standortgerechte Sorten zu verwenden.
7.4 Die Vegetationsdecke der festgesetzten privaten Grünflächen im

Geltungsbereich ist dauerhaft zu erhalten. Die Ablagerung von Aushub, Grüngut,
Kompost oder temporäre Nutzung als Lagerfläche ist unzulässig.

7.5 Die festgesetzte private Grünfläche ist als Vegetationsmosaik mit naturnahen
Hecken, Laubbäumen und extensivem Grünland auszubilden. Die
Heckenstrukturen sind mit einem Flächenanteil von mindestens 40 % der
Pflanzfläche herzustellen. Die Mindestbreite der Hecken beträgt 3 Meter, pro 1,5
Quadratmeter Pflanzfläche ist mindestens 1 Gehölz zu verwenden. Die Hecken
sind als naturnahe freiwachsende Hecken zu entwickeln, ein Formschnitt ist
unzulässig. Gehölzfreie Bereiche sind als mageres extensives Grünland
auszubilden. Die Heckenpflanzung enthält mindestens 2 % Bäume,
Qualitätsstufe Heister und mindestens 80 % Sträucher. Innerhalb der
festgesetzten privaten Grünfläche sind min. 20 grosskronige Laubbäume,
Qualitätsstufe Hochstamm, zu pflanzen. Zu verwenden sind Bäume 1. Ordnung,
z. B. Berg-Ahorn, Spitz-Ahorn, Winter-Linde, Stiel-Eiche.

7.6 Entlang der Ortsstraße sind mind. 6 Laubbäume 2. oder 3. Ordnung zu pflanzen.
7.7 Die nach den Festsetzungen dieser Satzung neu zu pflanzenden Bäume und

Sträucher sind zu pflegen und zu erhalten. Sie sind bei Ausfall durch eine
Neubepflanzung in gleicher Qualität zu ersetzen.

7.8 Alle sonstigen privaten Grünflächen sind mit Sträuchern zu bepflanzen.
Nadelgehölze und Koniferen sind als Bepflanzungselemente nicht zulässig.

7.9 Geschnittene und freiwachsende Hecken sind außerhalb der privaten
Grünfläche zur Ortsrandeingrünung zulässig. Es sind heimische Laubholzarten
zu verwenden. Schnittverträgliche heimische Gehölze sind z. B. Feld-Ahorn,
Buchsbaum, Hainbuche, Kornelkirsche.

7.10 Verkehrsflächen sind mit begrünten Straßenbegleitflächen ausführen.
7.11 Die gärtnerische Gesamtgestaltung einschließlich Bepflanzung auf den

Baugrundstücken ist bis spätestens 1 Jahr nach Bezugsfertigkeit der jeweiligen
Gebäude herzustellen.

8. Kompensation von Eingriffen in den Naturhaushalt
8.1 Zum Ausgleich des Eingriffes in den Naturhaushalt werden gemäß der

Begründung für eine 0,686 ha große Teilfläche der Fl.-Nr. 2711 der Gemarkung
Manching, Gemeinde Manching mit einer anrechenbaren Größe von insgesamt
0,383 ha Auflagen getroffen. Diese Teilflächen werden gemäß § 9 Abs. 1a
BauGB diesem Bebauungsplan zugeordnet.

 Die Fläche ist als Biotopkomplex mit Gehölzstrukturen und extensivem Grünland
zu entwickeln. Hierzu sind naturnahe Hecken- und Feldgehölzstrukturen
(Waldsaum) mit einer Gesamtfläche von mind. 250 m2 und innerhalb des
Grünlandes eine Geländemulde mit 1.200 m2 anzulegen.

8.2 Für die Waldsaumpflanzung ist zertifizierte autochthone Baumschulware, mit
standortgerechten, autochthonen Gehölzen des Wuchsgebietes
"Tertiärhügelland, Schotterplatten, Schwäbisch-bayerische Moränenlandschaft,
Alpen" zu verwenden. Pflanzdichte mind. 1,5 Gehölz pro Quadratmeter
Pflanzfläche, Mindestbreite der Heckenelemente 8 m. Der Waldsaum ist
aufzubauen mit einer Mischung aus mindestens 3 % Bäumen in der

Qualitätsstufe Heister und mind. 80 % Sträucher in der Qualitätsstufe
verpflanzter Strauch.
An den Gehölzpflanzungen sind naturnahe Saumstrukturen zu entwickeln:
blütenreiche Krautfluren (extensives Grünland) durch Ansaat mit autochthonen
Saatgut. Die Restfläche ist als extensives Grünland zu entwickeln: min. 3
Schnitte pro Jahr in den ersten drei Jahren, erster Schnitt ab Mitte Mai,
Abtransport des Mähguts von der Fläche, anschließend Umstellung auf maximal
2 Schnitte pro Jahr, Abtransport des Mähguts von der Fläche, Mahd im Sommer
ab Mitte Juli, kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder Dünger.

 Folgende Gehölze werden für die Ausgleichsfläche festgesetzt (Auswahlliste):

Grosskronige Laubbäume:
- Spitz-Ahorn (Acer platanoides)   - Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)
- Stiel-Eiche (Quercus robur)  - Winter-Linde (Tilia cordata)

 Sträucher:
- Berberitze (Berberis vulgaris)   - Roter Hartriegel (Cornus sanguineum)
- Hasel (Corylus avellana)   - Weissdorn (Crataegus monogyna)
- Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) - Liguster (Ligustrum vulgare)
- Heckenkirsche(Lonicera xylosteum)  - Schlehe (Prunus spinosa)
- Kreuzdorn (Rhamnus catharticus)  - Johannisbeere (Ribes alpinum)
- Hunds-Rose (Rosa canina)   - Hecht-Rose (Rosa glauca)
- Bibernell-Rose (Rosa pimpinellifolia)  - Wolliger Schneeball (Viburnum lantana)
- Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus)
 
Aus der Auswahlliste Bäume und Sträucher sind mindestens 8 verschiedene
Gehölzarten zu verwenden.

8.3  Die Anlage der Fläche als Ausgleichsmaßnahme erfolgt spätestens im ersten
Jahr nach Rechtskraft des Bebauungsplanes und ist entsprechend zu pflegen
und dauerhaft zu sichern.

9. Artenschutz
9.1  Maßnahmen zur Vermeidung

V-01: Gehölzentnahme
Rodungsarbeiten sind nur im Zeitraum dem 01. Oktober und 28. Februar
zulässig.

10. Sonstiges:
10.1 Niederschlagswasser oder sonstiges Abwasser darf nicht auf Straßengrund

geleitet werden.
10.2 Hausdrainagen dürfen nicht an den Abwasserkanal angeschlossen werden.
10.3  Allgemein gilt, dass alle Leitungen unbeschadet anderer gesetzlicher

Regelungen unterirdisch zu verlegen sind.
10.4 Im Plangebiet sind Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zur Sicherstellung der

Erschliessung zulässig.

Ergänzend zu B2 wird zudem textlich festgesetzt, dass gem. § 12 Abs. 3a BauGB nur
solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im
Durchführungsvertrag verpflichtet.

B Festsetzungen durch Planzeichen (Fortsetzung) B Festsetzungen durch Planzeichen (Fortsetzung)

C Festsetzungen durch Text (Fortsetzung) C Festsetzungen durch Text (Fortsetzung)

geplante Gebäudestruktur
Hauptgebäude mit Terrassen

Festsetzungen zum Immissionsschutz Schall gem. Gutachten

In dem rot gekennzeichneten Bereich dürfen im 1. und 2.
Obergeschoss in den Nord und Westfassaden keine zum Öffnen
eingerichteten Aussenwandbauteile (z. B. Fenster, Türen) von im
Sinne der DIN 4109 schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen zu
liegen kommen.

Alle dem Schlafen dienenden Aufenthaltsräume auf der südlichen
Baufläche, die durch Aussenwandöffnungen (z. B. Fenster,
Türen) in den in der folgenden Abbildung markierten Fassaden
(grün: erstes Obergeschoss; blau: zweites Obergeschoss)
belüftet werden müssen, sind zur Sicherstellung ausreichend
niedriger Innenpegel mit fensterunabhängigen schallgedämmten
automatischen Belüftungsführungen/ -systemen/ -anlagen
auszustatten. Deren Betrieb muss auch bei vollständig
geschlossenen Fenstern eine Raumbelüftung mit ausreichender
Luftwechselzahl ermöglichen. Alternativ können auch andere
bauliche Lärmschutzmaßnahmen ergriffen werden, wenn diese
nachweislich schallschutztechnisch gleichwertig sind.

geplanter Umgriff der
Tiefgarage (TG)

Grünland im Bereich der Ausgleichsfläche

bestehende Waldfläche im Bereich der Ausgleichsfläche

Die privaten Grünflächen (Ortsrandeingrünung) und die durchgrünten Zonen innerhalb
des Geltungsbereichs werden als Grundstücksfläche zur Ermittlung von GRZ und GFZ
gem. §§ 19 und 20 BauNVO herangezogen.

Auf den Dachflachen sind photovoltaische und solarthermische Anlagen zulässig.
Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren auf den Dächern sind in gleicher Neigung
wie das Dach zu installieren bzw. in die Dachflache zu integrieren. Bei Flachdächern
dürfen die Solarkollektoren die Oberkante Dach um bis zu 1,50 m überschreiten.

Mit der Vorlage des Bauantrages ist ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan für den
Bereich der privaten Freiflächen vorzulegen. Die Anordnung der Stellplätze,
Verkehrsflächen, deren Oberflächenbefestigung, die Höhenentwicklung des Geländes
sowie Art und Umfang der Begrünung des Grundstückes sind darzustellen.

DIN-Vorschriften, auf die in den textlichen Festsetzungen und Hinweisen des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 64 „Niederstimm West" verwiesen wird, sind
über den Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen. Herausgeber sämtlicher DIN-
Vorschriften ist das Deutsche Institut für Normung e. V., Berlin. Die DIN-Vorschriften
finden jeweils in der bei Rechtskraft dieser Satzung geltenden Fassung Anwendung.
Ebenso wie die der Planung zugrundeliegenden Gesetze, Verordnungen und Erlasse
können diese beim Markt Manching zu den Öffnungszeiten im Rathaus eingesehen
werden.

Gehölze sind vor der Fällung von einem Experten auf ein Vorkommen von
Fledermäusen und baumbrütenden Vogelarten zu untersuchen. Die Ergebnisse der
Untersuchung sind der unteren Naturschutzbehörde schriftlich anzuzeigen. Bei einem
Vorkommen der genannten Artengruppen sind in Kooperation mit der Unteren
Naturschutzbehörde weitere Maßnahmen zu ergreifen.

Bei einem 100-jährlichen Hochwasserereignis der Brautlach ist der Geltungsbereich
nicht von Hochwasser betroffen. Bei selteneren Ereignissen (HQextrem) reichen jedoch
mögliche Überschwemmungen bis in den Bereich des Bebauungsplans, wobei sich ein
Hochwasserspiegel von bis zu 364,72 m ü. NN im Geltungsbereich einstellen kann.
Das Planungsgebiet liegt somit in einem Risikogebiet nach § 73 Abs. 1 Satz 1 WHG.

Für die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser sind die
Anforderungen der "Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von
gesammeltem Niederschlagswasser" (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung-
NWFreiV), die hierzu eingeführten Technischen Regeln (Technische Regeln zum
schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser,
TRENGW) und das Arbeitsblatt DWA-A 138 (Planung, Bau u. Betrieb von Anlagen zur
Versickerung von Niederschlagswasser), in den jeweils aktuellen Versionen zu
beachten. Es wird darauf hingewiesen, dass eine erlaubnisfreie Versickerung primär
eine flächenhafte Versickerung voraussetzt.

Für Kabelhausanschlüsse dürfen nur marktübliche und zugelassene Einführungssysteme,
welche bis mind. 1 bar gas- und wasserdicht sind, verwendet werden. Ein
Prüfungsnachweis der Einführung ist nach Aufforderung dem Energieversorger
vorzulegen. Der Energieversorger sowie weitere Spartenträger sind vor Baubeginn zu
beteiligen und deren Vorschriften und Merkblätter sind zu beachten.

Der gesamte Geltungsbereich befindet sich innerhalb des kartierten HQ extrem Gebietes.
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F Verfahrensvermerke

a) Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 27.01.2022 den Bebauungsplan
(ursprünglich-er Plan) gemäß $ 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 27 .01.2O22 als

Satzung beschlossen.

b) Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 10.O4.2L25die Aufstellung der

1 . Anderung äes Bebauungsplans (Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit

Grünordnungsplan Nr. 64 "Niederstimm West") gem. S 2 Abs. 1 Satz 2 beschlossen.

Der Anderungsbeschluss wurde am 07.05.2025 ortsüblich bekannt gemacht.

c) Zudem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 1 O.O4.z\?gwurden die

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß $ 4 Abs. 2 BauGB in der

Zeit vom 07.05.2025 bis 18.06.2025 beteiligt.

d) Der Entwurf des Bebauungsplans (Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit

drünordnungsplan Nr. 64 "Niederstimm West") in der Fassung vom 10.04.2025 wurde

mit der Begründung gemäß $ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 07.05.2025 bis

1 8.06.2025 öffentl ich ausgelegt.

e) Der Entwurf des Bebauungsplans (Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit

Grünordnungsplan Nr. 64 "Niederstimm West") in der Fassung vom 25.09 '2025 wurde

mit der Begrrindung gemäß $ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 01'10.2025 bis

1 5.10.2025 erneut öffentlich ausgelegt'

f) Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 25.09.2025 wurden die

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß $ 4 Abs. 2 BauGB in der

Zeitvom 01.10.2025 bis 15.10.2025 beteiligt.

g) Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung 30.1 0.2025 den BebauungsPlan
gemäß $ 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung 30.10.2025 als Satzung bes

//.
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h) Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am 07.11.2025 gemä

Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsÜblich bekannt gemacht.

i) Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tagzu den üblichen
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1. Anlass der Planung 
 

 

Städtebauliche Begründung 

 

Die Begründung ist Grundlage für die Beurteilung und die spätere Realisierung des 

Bebauungsplans. Sie dient während der Änderung des Bebauungsplans der Unterrichtung der 

Öffentlichkeit, der Behörden und der beteiligten Träger öffentlicher Belange. Die Begründung soll 

diesen ermöglichen, mit sachbezogenen Anregungen an der Planung mitzuwirken. Sie ist knapp 

und allgemein verständlich gefasst. Es werden Ziel, Zweck und die Auswirkungen der Planung gem. 

§ 2a Satz 2 BauGB dargelegt. Sie orientiert sich an den Anforderungen aus der Aufzählung unter § 

1 Abs. 6 BauGB. In der Begründung und im Umweltbericht sind auch die wesentlichen 

Auswirkungen der Planung dargelegt (§ 9 Abs. 8 und § 2a BauGB). 

 

 

Ausgangslage 

 

Der Markt Manching hat mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 64 

„Niederstimm West“ die Entwicklung neuer wohnbaulicher Flächen im Ortsteil ermöglicht. 

Vorhabenträger ist Anton Pichl aus Manching.  

Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 27.01.2022 den Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 

BauGB in der Fassung vom 27.01.2022 als Satzung beschlossen. 

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am 25.07.2022 gemäß § 10 Abs. 3 

Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 

 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans umfasst das Flurstück 47 der 

Gemarkung Niederstimm. Die Fläche des Baugrundstücks beträgt ca. 8.505 m2, die des 

Geltungsbereichs ca. 9.573 m2.  

 

In der rechtskräftigen Fassung können 31 Wohneinheiten in folgender Konfiguration entstehen: 

– 5 Einfamilienhäuser 

– 9 Reihenhäuser 

– 2 Doppelhaushälften 

– Mehrfamilienhaus 1 mit 6 Wohneinheiten 

– Mehrfamilienhaus 2 mit 9 Wohneinheiten 

Zwischenzeitlich wurden die vier nördlichen Einfamilienhäuser realisiert.  



Markt Manching ::: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 64 „Niederstimm West“ ::: 1. Änderung 

 4 

 

Der Entwurf für die Gebäudeplanung stammt ursprünglich vom Architekturbüro Raumunion GmbH 

aus Ingolstadt. Federführend verantwortlich für die Planung war Dipl.-Ing. (FH) Architekt Christian 

Weigl.  

 

 

Änderung im Bebauungsplan zur öffentlichen Auslegung 

 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan soll nunmehr im Verfahren nach BauGB erstmalig geändert 

werden.  

Der Beginn der Umsetzung der Baumaßnahmen seitens des Vorhabenträgers fiel in eine Zeit 

weitreichender gesellschaftlicher und politischer Veränderungen. Die Einschränkungen der 

Pandemie und der beginnende Ukrainekrieg haben sowohl die Baubranche als auch den 

Wohnungsmarkt signifikant verändert und mit steigenden Kosten belastet. Es gilt die Planung an 

die aktuellen Anforderungen anzupassen. Dies geschieht in Abstimmung mit dem Markt Manching. 

Die Änderung soll sich positiv auf die Siedlung selbst und auf die Umgebung auswirken. Dabei wird 

insbesondere berücksichtigt: 

– Reduzierung der Dichte. 

– Reduzierung der überbaubaren Grundstücksflächen. 

– Reduzierung der Anzahl der Wohneinheiten (von 31 auf 22 WE). 

– Reduzierung der Stellplätze und damit Wegfall der großflächigen Tiefgarage. 

– Angemessenere Integration durch eine kleinteiligere Gebäudestruktur. 

 

Die Änderung betrifft vordringlich den südlichen Teil des Bebauungsplans.  Neben den vier 

realisierten Einfamilienhäusern im Norden sollen hier noch errichtet werden: 

– 3 Einfamilienhäuser 

– 6 Reihenhäuser 

– 1 Mehrfamilienhaus (9 WE) 

– Überwiegend oberirdische Garagen und Stellplätze und eine kleinere Tiefgarage 

 

Hierfür werden geringfügig die überbaubaren Grundstücksflächen angepasst, um die 

Gebäudestellung zu ermöglichen. Die Fläche der überbaubaren Grundstücksflächen wird 

gegenüber der rechtskräftigen Fassung um ca. 26 qm reduziert. 
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Änderungen im Bebauungsplan nach der öffentlichen Auslegung 

 

Im Zuge der Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen wurden Festsetzungen und Hinweise 

im vorhabenbezogenen Bebauungsplan ergänzt. Weiterhin sind redaktionelle Korrekturen erfolgt. 

 

Der Vorhabenträger veranlasst zu diesem Verfahrensschritt und in Folge der Anregung der 

Regionsbeauftragten der Region 10 Planungsanpassungen.  Dabei handelt es sich insbesondere 

um folgende Inhalte: 

 

– Die Anzahl der Wohneinheiten wird auf 23 erhöht. Dies geschieht zur den Ersatz der beiden 

südöstlichen Einfamilienhäuser durch drei Reihenhäuser. 

– Im Zuge der Änderung der Gebäudekonfiguration wurden Stellplätze und Garagen angepasst 

(Hinweise). 

– Die Festsetzung zu den zu pflanzenden Bäumen wird mit dem vormaligen Hinweis 

„Standortvorschlag“ zusammengefasst. Der Hinweis kann damit entfallen. 

– Die Standorte für die Mülltonnen zur Abholung wurden angepasst. 

– Im Südosten über der verkleinerten Tiefgarage wurde auf Anregung des Marktes Manching 

über den oberirdischen Stellplätzen zur Abschirmung Richtung Osten eine Carportanlage 

vorgesehen. 

 

 

Änderungen nach der erneuten öffentlichen Auslegung 

 

Im Zuge der Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen wurden Hinweise im 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan ergänzt. Weiterhin sind redaktionelle Korrekturen erfolgt. 

 

– Weitere Hinweise zu HQ Extrem und zum Verbot von Heizölverbraucheranlagen sind in die 

Planung aufgenommen worden. 

– Zeichnerische Festsetzungen, die nicht mehr getroffen werden sind aus der Legende 

entfernt. Zur öffentlichen Auslegung waren diese noch als durchgestrichen markiert. 

– Der VEP und somit die Hinweise im BPlan wurden redaktionell angepasst: Die oberirdischen 

Einzel- und Doppelgaragen werden durch Fertiggaragen ersetzt. Das Einfamilienhaus rückt 

um 1,00 m Richtung Westen. Die Tiefgarage bekommt eine weitere Ausgangstreppe. 



Markt Manching ::: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 64 „Niederstimm West“ ::: 1. Änderung 

 6 

–

 
Überlagerte Darstellung der 1. Änderung zur rechtskräftigen Fassung, ohne Maßstab 
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Änderung im Vorhaben- und Erschließungsplan 

 

Der Vorhaben- und Erschließungsplan stellt die geänderte Gebäudestellung dar. Dabei bedient er 

sich nach wie vor im Grundsatz der Gebäudetypen, die in der rechtskräftigen Fassung beinhaltet 

waren. Diese werden mit verringerter Dichte um die Gemeinschaftsstraße gruppiert. Das Parken 

findet zentral und oberirdisch statt, überwiegend in eingeschossigen Garagengebäuden. Nur das 

Mehrfamilienhaus verfügt über eine eingeschossige Tiefgarage mit neun Stellplätzen und acht 

oberirdischen Stellplätzen in einem Carport. 
 
 
Die ursprünglich geplante, großflächige Tiefgarage unter dem gesamten südlichen Baufeld entfällt 

vollständig. Dies trägt maßgeblich zur Entsiegelung des Gesamtareals bei.  

Entsprechend der Tektur für die Einfamilienhäuser im Norden bekommen die zweigeschossigen 

Gebäude ein Obergeschoß mit vorgehängter, hinterlüfteter Fassade und einem flach geneigten 

Pultdach. Hierfür werden die Festsetzungen zu den Dächern im Bebauungsplan konkretisiert, die 

Wandhöhen bleiben im festgesetzten Rahmen. 

Die Zuordnung der Stellplätze und Garagen erfolgt dahingehend, dass spätere 

Grundstückszuordnungen und Teilungen sinnvoll möglich sind. 

Die Abstandsflächen der Hauptgebäude fallen auf die eigenen Grundstücke. Die Garagen 

entwickeln keine Abstandsflächen im Sinne des Art. 6 Abs. 7 BayBO.  

Die Anforderungen an den Brandschutz weist der Vorhabenträger über den späteren 

Brandschutznachweis nach. 

 

Da das Grundstück mit einer Auffüllung, ursprünglich mit der großflächigen Tiefgarage ein neues, 

einheitliches Geländeniveau bekommt, sollen die Abstandsflächen zu diesem Zielgelände 

bemessen werden. Eine Bemessung zum natürlichen, vormaligen Geländeniveau ist obsolet. 

 

Mit der Umsetzung der festgesetzten Ortsrandeingrünung entsteht durch die verringerte Dichte 

eine angemessenere, zeitgemäße Wohnanlage mit einem verringerten Herstellungsaufwand und 

mit weniger Eingriff in Grundwassernähe. 
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VEP für die 1. Änderung, Grundriss UG und EG, ohne Maßstab 
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Flächennutzungsplan 

 

 
Darstellung des Flächennutzungsplan für das Planungsgebiet, ohne Maßstab 

 

Der Flächennutzungsplan wurde mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans im 

Parallelverfahren geändert. Er stellt somit eine wohnbauliche Fläche dar. Die 1. Änderung des 

Bebauungsplans entsprich damit ebenso der Darstellung im Flächennutzungsplan. Eine weitere 

Änderung ist nicht notwendig. 
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Räumlicher Geltungsbereich 

 

Der Räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird nicht geändert. Der 

Siedlungsbereich wird nicht erweitert. Dies ist eine Voraussetzung zur Einhaltung der Grundsätze 

der Planung. 

 
 
 
Weitere öffentlich-rechtliche Belange 
 

Die öffentlich-rechtlichen Belange wurden in der Begründung zur rechtskräftigen Fassung 

umfassend dargelegt. Mit insgesamt vier Gutachten zur wasserrechtlichen Situation und zum 

Immissionsschutz wurden planungsrechtliche Grundlagen geschaffen. Diese haben nach wie vor 

Gültigkeit. 

 

 

Landesplanerische Vorgaben 

 

In der Stellungnahme der Regionsbeauftragten der Region 10 wird auf die Anpassung der 

Bauleitplanung an die entsprechenden Grundsätze und Ziele der Landes- und Regionalplanung 

verwiesen. Sie wurden in der Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplanes im 

Parallelverfahren dokumentiert. Dieser ist in der Fassung vom 28.10.2021 verbindlich. 

 

 

Immissionsschutz 

 

Aufgrund der Stellungnahme der Unteren Immissionschutzbehörde im Landratsamt Pfaffenhofen 

wurde ein neuerliches Immissionschutztechnisches Gutachten durch Hoock und Partner erstellt. 

Dieses hat zum Ergebnis, dass die Festsetzungen zum Lärmschutz sogar erleichtert werden 

könnten. 

Dennoch bleiben sie im Sinne einer Sicherung der gegenseitigen Rücksichtnahme in der 

Bauleitplanung erhalten.  

Mit Email vom 17.09.2025 wurde seitens Hoock und Partner bestätigt, dass die Ergebnisse der 

Berechnungen auch für die überarbeitete Planungsvariante mit 9 Reihenhäusern Gültigkeit haben. 

Mit Email vom 20.10.2025 bestätigt Hoock und Partner weiterhin, dass auch beim 

Geruchsimmissionsschutz keine weiteren Festsetzung notwendig sind. 
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Hochwassersituation 

 

 
 

Darstellung des Überschwemmungsgefahren für das Planungsgebiet,  

ohne Maßstab, Quelle Umweltatlas des Bay. Landesamtes für Umwelt 

 

Die aktuelle Kartierung der Überschwemmungsgefahren des Bayerischen Landesamtes für Umwelt 

zeigt die verschiedenen Hochwassergefahren. Wie bereits im ursprünglichen Verfahren durch 

Gutachten nachgewiesen liegt das Planungsgebiet nicht in den Bereichen von HQ 10 oder HQ 100. 

Zwischenzeitlich wurde auch eine HQ extrem Kartierung erstellt, die ein statistisch sehr seltenes 

Hochwasserereignis abbildet. Dieses erstreckt sich über weite Teile des Gemeindegebietes in 

Manching. In der Bemessung wird im Planungsgebiet vermutlich auf das natürliche Gelände 

abgestellt, welches mehr als 2,50 m unterhalb der künftigen Rohdecken EG liegt. Vergleicht man 

die Planung mit der Situation südlich der Ortsstraße, ist davon auszugehen, dass durch die 

Auffüllung HQ extrem keinen Einfluss auf das Planungsgebiet hat. Als Planungsanpassung an die 

Stellungnahme der Wasserrechtsbehörde im Landratsamt Pfaffenhofen wird eine weitere 

Höherlegung der Gebäudeniveaus um +0,20 m umgesetzt. 

Der Vorhabenträger ist sich der Situation um die Hochwassergefahren bewusst und führt die Keller 

entsprechend wasserundurchlässig aus. 

  

HQ 10 (häufig) 

HQ 100 

HQ extrem 
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2. Planungsrechtliche Festsetzungen und Hinweise 
 

 

Festsetzungen 

 

Neben den beschriebenen Änderungen in der Planzeichnung des Bebauungsplans zur 

Gebäudestellung sind insbesondere wenige Änderungen in den textlichen Festsetzungen 

getroffen. Eine Klarstellung betrifft die Festsetzung zu den Gebäudehöhen in Kombination mit den 

bereits möglichen Dachformen. Die unverändert gebliebene Gebäudehöhe bezieht sich auf die 

Attika (Flachdach) und auch den First (Pultdach). 

Weitere Klarstellungen werden bezüglich der GRZ getroffen, die für das Gesamtgrundstück 

Fl.St. 47 berechnet wird. Die Höhe von GRZ = 0,4 bleibt unverändert. Auf die 

Anwendungsmöglichkeit von § 19 Abs. 4 BauNVO wird in der Festsetzung hingewiesen. 

Bezüglich der Abstandsflächen wird klargestellt, dass sich die Bemessung auf die finale 

Geländehöhe beziehen darf. In der Darstellung im VEP ist der Nachweis defensiv auf +- 0,00 m 

erstellt. Weiterhin sind die oberirdischen Garagen Gebäude im Sinne des 

Art. 6 Abs. 7 BayBO, also zulässig in den Abstandsflächen anderer Gebäude und ohne eigene 

Abstandsflächen. 

Mit dem Wegfall der großflächigen Tiefgarage im Zentrum der Anlage entfällt auch die Festsetzung 

der Durchgrünung. Sämtliche Grünflächen in der geänderten Planfassung sind tatsächliche 

Grünflächen ohne Unterbauung. 

 

 

Hinweise 

 

Die Hinweise werden insbesondere durch technische Angaben von Spartenträgern ergänzt. 
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3. Ermittlung der Ausgleichsfläche 
 

 

Die Bewertung des Eingriffs und die Ermittlung der Ausgleichsfläche findet sich im Umweltbericht 

zur Begründung der rechtskräftigen Fassung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. 

Artenschutzrechtliche Aspekte stehen dem Vorhaben mit der Umsetzung von Maßnahmen nicht 

entgegen. 

Es waren nur Auswirkungen von geringer Erheblichkeit zu erwarten. 

Am stärksten betroffen durch das städtebauliche Vorhaben ist das Schutzgut Boden, aufgrund der 

Versiegelung. Dies wird durch den Verzicht auf die großflächige Tiefgarage deutlich verbessert. 

Das Schutzgut Landschaftsbild wurde aufgrund der möglichen Wandhöhe der Gebäude von  

9,50 m als mittel bewertet. 

Die baubedingten Auswirkungen wurde bei den Schutzgütern Mensch/ Lärm aufgrund der Bauzeit 

der Baumaßnahmen als mittel bewertet. Auch hier verbessert sich durch den Verzicht auf die 

Tiefgarage. 

Die mittleren betriebsbedingten Auswirkungen beim Schutzgut Tiere und Pflanzen wurden 

aufgrund der möglichen Beeinträchtigung von Tieren im Übergang zum Gehölzbereich im Norden 

gewählt. 

Umweltverschmutzungen und Belästigungen, die über dem gesetzlich zulässigen Rahmen für ein 

Wohngebiet liegen, konnten ausgeschlossen werden. 

Unfallrisiken, Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe und die Umwelt 

bestanden nicht. 

Mit erheblichen und klimarelevanten Umweltverschmutzungen war nicht zu rechnen. 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungs-, Minderungsmaßnahmen bzw. Ausgleichsflächen kann 

das städtebauliche Vorhaben als umweltverträglich eingestuft werden. Eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung war und ist nicht erforderlich. 

 

 

Ausgleichsfläche 

 

Eine Verringerung der Versiegelung und eine Reduzierung von baulicher Dichte und überbaubaren 

Grundstücksflächen würde bei einer erneuten Betrachtung zu einer Verringerung der 

Ausgleichsmaßnahmen führen. Der Vorhabenträger wird den naturschutzfachlichen Ausgleich auf 

Basis der Berechnung der rechtskräftigen Satzung umsetzen. Der Teilgeltungsbereich 2 bleibt 

durch die 1. Änderung unverändert.
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Teilgeltungsbereich 2, ohne Maßstab 
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4. Schlussbestimmungen 
 

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan „Niederstimm West“ soll erstmalig geändert werden. 

Gem. § 1 Abs. 8 BauGB gelten für die Änderung und Ergänzung die Vorschiften für die Aufstellung. 

In Abstimmung mit dem Landratsamt Pfaffenhofen soll die Änderung nach § 13a BauGB erfolgen. 

Die Änderung einer bereits planungsrechtlich positiv beurteilten Situation ist vergleichbar mit der 

Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen der 

Innenentwicklung. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt mit 9.573 qm weit unter der in  

§ 13a Abs. 1 Nr.1 möglichen Grundfläche von 20.000 qm. Weitere Pflichten zur Durchführung von 

Umweltprüfungen sind nicht veranlasst, da diese bereits im Verfahren bis 2022 abschließend 

durchgeführt wurden und rechtskräftig gesatzt wurden. 

Nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach 

§ 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. 

 

Unabhängig von der Überleitungsvorschift aus § 13a BauGB greift das Vereinfachte Verfahren 

nach § 13 BauGB bei der Änderung von Bauleitplänen, wenn die Grundzüge der Planung nicht 

berührt werden. Dies ist insbesondere veranlasst, wenn sich der Geltungsbereich vergrößert oder 

wenn sich Art und Maß der baulichen Nutzung signifikant ändern.  

Die Änderung im städtebaulichen Entwurf besteht in den beschriebenen Reduzierungen der 

urbanen Maßstäbe, abgebildet im Vorhaben- und Erschließungsplan. Die Anpassungen in den 

Festsetzungen im Bebauungsplan hierfür sind marginal und berühren die Grundzüge der Planung 

offenbar nicht. 

 

Im Vereinfachten Verfahren kann von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach  

§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 abgesehen werden. Damit ist nach der Billigung des Planentwurfs die 

Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB der kommende Verfahrensschritt. 

 

 

Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 27.01.2022 den Bebauungsplan (ursprünglicher 

Plan) gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 27.01.2022 als Satzung beschlossen. 

 

Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 10.04.2025 die Aufstellung der  1. Änderung des 

Bebauungsplans (Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 64 

"Niederstimm West") gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde am 

07.05.2025 ortsüblich bekannt gemacht. 
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Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 10.04.2025 wurden die Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 07.05.2025 bis 

18.06.2025 beteiligt. 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans (Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 

64 "Niederstimm West") in der Fassung vom 10.04.2025 wurde mit der Begründung gemäß § 3 

Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 07.05.2025 bis 18.06.2025 öffentlich ausgelegt. 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans (Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 

64 "Niederstimm West") in der Fassung vom 25.09.2025 wurde mit der Begründung gemäß § 3 

Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 01.10.2025 bis 15.10.2025 erneut öffentlich ausgelegt. 

 

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 25.09.2025 wurden die Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 01.10.2025 bis 

15.10.2025 beteiligt. 

 

Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 30.10.2025 den Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 

BauGB in der Fassung vom 30.10.2025 als Satzung beschlossen. 

 

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am 07.11.2025 gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 

2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 

 

Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der 

Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft 

gegeben. Der Bebauungsplan ist damit rechtswirksam. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 

und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen. 

 

Die verbindlichen Verfahrensvermerke und Siegelunterschriften finden sich auf der Planzeichnung. 

 

 

Ingolstadt, 30.10.205    Manching, 30.10.2025 

 

……………………………………………………   …………………………………………………… 
Dipl.-Ing. Architekt Claus Mayer    1. Bürgermeister Herbert Nerb 



 
 

Hinweis 
 

 
  Seite 1 
 

Der Vorhaben- und Erschließungsplan zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen  

Bebauungsplanes Nr. 64 „Niederstimm West“ kann während der üblichen Öffnungszeiten in 

Zimmer 202 (2. Obergeschoss) im Rathaus Manching, Ingolstädter Str. 2, 85077 Manching, 

(barrierefreier Zugang über Aufzug im Gebäude) eingesehen werden. 

 

Die üblichen Öffnungszeiten sind montags – freitags 8:00 Uhr – 12:00 Uhr, zusätzlich montags 

13:30 – 16:00 Uhr sowie mittwochs von 13:30 Uhr – 18:00 Uhr. 

 

 

 




